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DER BUNDESMINISTER 

FÜR JUSTIZ 

RI - tsi der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen 

des Nationalrate> XV I. Uesetzgebungsperiode 

7020/1-Pr 1/83 

An den 

Herrn Präsidenten des Nationalrates 

zur Zahl 266/J-NR/1983 

J.t5IAB 

1983 -12- 2 1 

2U 1.'6 IJ 

w ~ e n 

Die schriftliche Anfrage der Abgeordneten zum Natio-

na1rat Dr. Paulitsch und Genossen (266/J), betreffend die 

regional unterschiedliche Bewertung einer Tat als straf-

würdig durch die Justiz, beantworte ich wie folgt: 

Vorweg sei bemerkt, daß die Beantwortung der Anfrage, 

die sich vor allem auf die regional unterschiedliche An-

wendung des § 42 StGB bezieht, mangels geeigneter statis-

tischer Unterlagen nur zu einem Teil in den Einzelheiten 

möglich ist. Letztere könnten - wenn überhaupt - nur durch 

unmittelbare Einsicht in jeden einzelnen in Frage kommen-

den Strafakt gewonnen werden, da auch den von den Ge-

schäftsstellen geführten Registern die gewünschten Ant-

worten nicht entnommen werden können. 

Die vom Statistischen Zentralamt geführte Kriminal-

statistik gibt lediglich über Verurteilungen Auskunft, 
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weshalb hinsichtlich der Anwendung des § 42 StGB schon von 

seiner Rechtsnatur her - entweder wird das Strafverfahren 

vom Gericht eingestellt oder mit einem Freispruch nach 

§ 259 Z. 4 StPO beendet - auch aus dieser Unterlage keine 

Aussage getroffen werden kann. 

Soweit sich die Anfrage auf die Anwendungshäufigkeit 

des § 42 StGB bei den Oberlandesgerichten und beim Ober

sten Gerichtshof bezieht, können auch hiezu keine Zahlen 

genannt werden. Ihre geringe Menge im Vergleich zur Häu

figkeit der Entscheidungen nach § 42 StGB in erster In

stanz würde allerdings auch kaum statistische Relevanz und 

nur geringe Aussagekraft besitzen. 

Ein informativer Uberblick über die Anwendungspraxis 

des § 42 StGB läßt sich vor allem aus den jährlichen Wahr

nehmungsberichten der Oberstaatsanwaltschaften gewinnen. 

Diese Berichte lagen auch einer in diesem Jahr vorgelegten 

Untersuchung von Univ.Prof. Dr. Manfred Burgstaller, In

stitut für Strafrecht und Kriminologie der Universität 

Wien, "Empirische Daten zum neuen Strafrecht", zugrunde, 

deren Kapitel V die mangelnde Strafwürdigkeit der Tat be

handelt. Diese Untersuchung wurde von Univ.Prof. Dr. Burg

staller bei dem diesjährigen von der Vereinigung öster

reichischer Richter in Ottenstein veranstalteten Fortbil

dungsseminar aus Strafrecht und Kriminologie vorgetragen 

und wird demnächst in der Schriftenreihe des Bundesmirii

steriums für Justiz "Strafrechtliche Probleme der Gegen

wart" veröffentlicht werden. 
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Zu den einzelnen Fragen kann ich folgendes mitteilen: 

Zu 1 und 3: 

Hinsichtlich der Anwendung des § 42 StGB bei den Be-

zirksgerichten weisen die Wahrnehmungsberichte der Jahre 

1977 bis 1980 nicht unerhebliche regionale Unterschiede 

auf~ Bezogen auf die von den betreffenden Bezirksgerichten 

gefällten Schuldsprüche machen die Anwendungsfälle je nach 

Gerichtshofsprengel zwischen 1 % und 16 % aus. Am se1ten-

sten wurde von den Bezirksgerichten im Sprengel des Lan-

desgerichtes Klagenfurt nach § 42 StGB entschieden, am 

häufigsten wurde der § 42 StGB von den Bezirksgerichten im 

Sprengel des Kreisgerichtes Wiener Neustadt angewendet. 

Der gesamtösterreichische Durchschnitt für das Jahr 

1979 betrug 7 %. 

Die Tendenz -zur Anwendung des § 42 StGB ist bei den 

Bezirksgerichten allgemein steigend. 

Zu 2: 

Anwendung des § 42 StGB bei den Gerichtshöfen erster 

Instanz im Jahr 1982: 

OLG-SErengel ! Wien Graz Linz Innsbruck I 
absolute Zahl ! 99 98 192 89 I i 

-~ ..... _._-- -_. I 

% im Verhältnis ! 

j 
zum Gesamtanfall 
der Staatsanwalt- , 

I schaften 0,1 0,23 0,49 0, 35 I 
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Die erwähnte Untersuchung von Univ.Prof. Dr. Burg-

staller gibt über die Anwendung des § 42 StGB durch die 

Gerichtshöfe erster Instanz folgenden Uberblick: 

Anwendungshäufigkeit des § 42 StGB bei den Ge-

richtshöfen erster Instanz 

1. Zeile: absolute Zahlen 

2. Zeile: (in % der SChuldsprüche) 

OLG-Spren~el 1977 1978 1979 1980 

Wien r;J 74 56 57 
(0, 5 ) (0, 6) (0,5) (0,4) 

Linz . . . . . ft+8] [i46] 100 
(0, 8) ( 2 , 5 ) ( 1, 6) 

Graz 27 24 39 49 
(0,4) (0,4) (0, 6) (0, 8 ). 

Innsbruck 62 75 95 135 
( 1,8) ( 2,2 ) (2, n (3,4) 

Auch diese Tabelle bestätigt im Einklang mit den Wahr-

nehmungsberichten der Oberstaatsanwaltschaften über das 

Jahr 1982, daß in der Tat regionale Unterschiede bestehen. 

Im allgemeinen ist auch bei den Gerichtshöfen ein An-

stieg der Anwendungshäufigkeit des § 42 StGB festzustel-

len, der sich im Jahr 1982 fortgesetzt hat. 

Die drei eckigen Klammern in der voranstehenden Tabel-

le weisen darauf hin, daß die betreffenden Angaben jeweils 

mit Vorbehalt zu betrachten sind. Das gilt insbesondere 
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